
Hochschule für Musik und Theater Leipzig 

 
Ablauf eines Verfahrens zur Einstellung von 

wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern 
 

 
lfd. 
Nr. 

Aufgaben Gremien SächsHSG 

1 Überprüfung der Besetzbarkeit nach 
personal- und haushaltsrechtlichen 
Gesichtspunkten 
 

Rektorat und Kanzler § 83 III 
§ 85 III 

2 Überlegungen zur Funktionsbeschreibung 
und zum Aufgabenbereich, ggf. zu deren 
Änderung oder zur Nichtbesetzung der 
Stelle 
 

Rektorat und Kanzler in 
Abstimmung mit dem 
Dekan 

§ 11 IV 2  
§ 89 I 3 

3 Einsetzung einer Findungskommission,  
Zusammensetzung:  
- Dekan, Prodekan oder Studiendekan als 
Vorsitzender 
- 2 Hochschullehrer 
- 1 akademischer Mitarbeiter 
- 1 Studierender 
davon möglichst 1 Mitglied einer anderen 
Fachrichtung oder eines anderen Instituts 
- Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät 
(mit beratender Stimme) 
- falls sich mindestens ein schwerbehin- 
  derter Mensch beworben hat: Schwerbe- 
  hindertenvertretung (mit beratender     
  Stimme) 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.  
 
Erarbeitung des Ausschreibungstexts 
 
Inhalt: 
- Art und Umfang der zu erfüllenden  
  Aufgaben, Entgeltgruppe 
- Einstellungsvoraussetzungen:   
  Hochschulstudium, spezifische  
  Qualifikationen,  
- Zeitpunkt der Besetzung 
- ggf. Befristung 
- Frauen werden ausdrücklich aufgefordert  
  sich zu bewerben 
 

Dekan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Findungskommission 

§ 89 I 3 

        … 



  - 2 - 

 

lfd. 
Nr. 

Aufgaben Gremien SächsHSG 

 - die Bewerbung schwerbehinderter  
  Menschen wird bei gleicher Qualifikation 
  bevorzugt berücksichtigt  
- vom Bewerber einzureichende Unter- 
  lagen (Lebenslauf, Lichtbild, Hochschul- 
  zeugnis, ggf. Verzeichnis von Veröffent-   
  lichungen und künstlerischen Tätigkeiten) 
- Bewerbungsfrist 
- Name des Dekans als Empfänger der 
  Bewerbungsunterlagen 
 

  

4 Öffentliche Ausschreibung, Bekanntgabe 
an vergleichbaren Bildungseinrichtungen, 
bei der Agentur für Arbeit, Information der 
Gleichstellungsbeauftragten und der 
Schwerbehindertenvertretung 
 

Rektorat, Dekan  

5 Eingangsbestätigung gegenüber den 
Bewerbern 
 

Dekan  

6 Übergabe der Bewerbungsunterlagen an 
Findungskommission  
 

Dekan  
 
 

7 Auswahl von Kandidaten für das weitere 
Verfahren (Ausscheiden von Bewerbern, 
die z. B. offensichtlich - d. h. objektiv 
nachprüfbar- Voraussetzungen nicht 
erfüllen) 
 
Einladung der Kandidaten zur weiteren 
Vorstellung im Rahmen von Gesprächen, 
Lehrproben, evtl. zur Einholung von 
Gutachten 
 

Findungskommission  

8 begründeter Vorschlag zur Besetzung der 
Stelle, Weiterleitung an den Dekan 
 

Findungskommission  

9 Einholung einer Stellungnahme der Gleich-
stellungsbeauftragten und - bei Bewerbung 
mindestens eines schwerbehinderten 
Menschen - der Schwerbehindertenver-
tretung zum Vorschlag der Findungs-
kommission  
 

Dekan § 55 II 2 

 
        … 



  - 3 - 

 

lfd. 
Nr. 

Aufgaben Gremien SächsHSG 

10 Einstellungsvorschlag für das Rektorat auf  
der Grundlage des Vorschlags der 
Findungskommission 
 

Dekan  

11 Entscheidung über Einstellung des vorge-
schlagenen Bewerbers 
 

Rektorat 
 
 

 

12 mind. 3 Wochen vor Einstellung des 
erfolgreichen Bewerbers Rücksendung der  
Bewerbungsunterlagen der erfolglosen 
Bewerber mit Information über Person und 
Qualifikation des erfolgreichen Bewerbers 
sowie Hinweis, dass Einstellung nicht vor 
dem (Datum) erfolgt 
 

Dekan  

13 Arbeitsvertrag und Einstellungsformalitäten Rektor, Dekan, 
Personalbüro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 5. März 2010  


